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Editorial  

Wir begrüßen Sie herzlich zur zweiten 

Ausgabe unseres „IFRS-Bulletins“ im Jahr 

2018, mit dem wir Sie über aktuelle und 

bedeutsame Entwicklungen zu den IFRS 

informieren wollen.  

 

Auf internationaler Ebene wurden vom 

IASB im abgelaufenen Quartal Änderun-

gen an IAS 19 beschlossen (Plan Amend-

ment, Curtailment or Settlement) und 

die überarbeitete Fassung des Rahmen-

konzepts herausgegeben. 

 

Weiter haben die EFRAG einen Bericht 

über mögliche Effekte von IFRS 9 auf 

langfristige Anlagen und ESMA Einschät-

zungen zur US-Steuerreform auf eine Bi-

lanzierung nach IFRS veröffentlicht.  

Auf nationaler Ebene hat das IDW die 

Entwürfe zu E-DRS 34 Assoziierte Unter-

nehmen und E-DRS 35 Anteilmäßige Kon-

solidierung herausgegeben. Darüber hin-

aus hat das IDW zu dem Consultation pa-

per: Accounting for Revenue and Non-

Exchange Expenses Stellung genommen.  

 

Im Rahmen des Blickpunktthemas gehen 

wir auf das Konsultationsverfahren der 

EU-Kommission zur Evaluierung der öf-

fentlichen Finanzberichterstattung in Eu-

ropa ein.  

 

Unsere Fachmitarbeiter der Accounting 

Advisory Group der BDO stehen Ihnen für 

weitere Auskünfte gerne zur Verfügung 

und beraten Sie in allen weiteren Fragen 

zu Themen rund um die Rechnungs- 

legung. 
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN EU-

RECHT  

1.1. Übernahmen in EU-Recht 

Im ersten Quartal 2018 wurden nachfolgende 

Standards sowie Interpretationen und Änderun-

gen an IFRS endorsed: 

Änderungen an IFRS:  

 Änderungen an IFRS 2 Classification and Meas-

urement of Share-based Payment Transac-

tions (issued on 20 June 2016), 

 Jährliche Verbesserungen an den IFRS – AIP 

2014-2016 (issued on 8 December 2016),  

 Änderungen an IAS 40 Transfers of Investment 

Property (issued on 8 December 2016),  

 Änderungen an IFRS 9 Prepayment Features 

with Negative Compensation (issued on 12 Oc-

tober 2017), 

 IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and 

Advance Consideration (issued on 8 December 

2016). 

1.2. Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards 

sowie Interpretationen und der Änderungen an 

IFRS steht noch aus (erwartetes EU-Übernahme-

datum jeweils in Klammern; Stand: 4. April 

2018): 

Standards: 

 IFRS 17 Insurance Contracts (erwartetes en-

dorsement noch offen). 

Interpretationen: 

 IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treat-

ments (Q3/2018). 

Änderungen an IFRS: 

 Änderungen an IAS 28 Long-term Interests in 

Associates and Joint Ventures (2018), 

 Jährliche Verbesserungen an den IFRS – AIP 

2015-2017 (2018), 

 Änderungen an IAS 19 Plan Amendment, Cur-

tailment or Settlement (2018), 

 Änderungen an IFRS aufgrund der Veröffentli-

chung des neuen Rahmenkonzepts (2019). 

 

2. EUROPÄISCHES ENFORCEMENT 

Public statement zu US-Steuerreform und IFRS 

Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-

behörde (European Securities and Markets Autho-

rity, ESMA) hat am 26. Januar 2018 aufgrund des 

am 22. Dezember 2017 verabschiedeten „Tax 

Cuts and Jobs Act“ (TCJA) eine öffentliche Ver-

lautbarung (Public Statement) herausgegeben. 

Mit dem TCJA werden die US-amerikanischen Er-

tragsteuervorschriften in signifikanter Form und 

im Wesentlichen mit Wirkung ab 2018 geändert. 

Vor diesem Hintergrund zielt die Veröffentli-

chung der ESMA auf die Sicherstellung einer 

normkonformen Anwendung dieser neuen Vor-

schriften im Rahmen einer Finanzberichterstat-

tung nach IFRS.  

 

Nachfolgende Themen wurden in der Publikation 

der ESMA thematisiert:  

 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 

IAS 12.46 und .47 aktive und passive la-

tente Steuern auf der Grundlage von 

Steuersätzen und Steuergesetzen bewer-

tet werden, die bis zum Ende der Ge-

schäftsperiode in Kraft getreten sind.  

2. Erleichterungsvorschriften bezüglich Än-

derungen des Steuerrechts, die zeitnah 

vor einem Abschlussstichtag beschlossen 

worden sind, sieht IAS 12 nicht vor. Dies 

gilt auch dann, wenn es sich um kom-

plexe Änderungen handelt.  

3. Aus diesem Grund sind die aufgrund des 

TCJA sich ergebenden Änderungen auch 

seitens nach IFRS berichtender Unterneh-

men für Geschäftsjahre zu berücksichti-

gen, die den 22. Dezember 2017 beinhal-

ten.  

4. Es wird davon ausgegangen, dass ein voll-

ständiges Verständnis der Auswirkungen 

des Gesetzes einige Zeit in Anspruch neh-

men wird – zu einigen Anwendungsfragen 

wird sich eine verlässliche und allgemein 

anerkannte Vorgehensweise erst in spä-

teren Berichtsperioden herausgebildet 

haben. Dennoch geht die ESMA davon 

aus, dass die Emittenten dazu in der 

Lage sein werden, eine verlässliche 

Schätzung der wesentlichen Auswirkun-

gen vorzunehmen. Dies kann möglicher-

weise mit höheren Schätzunsicherheiten 

einhergehen, die bei unzutreffenden 

Schätzungen entsprechend in Folgeperio-

den zu korrigieren sein werden. 
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5. ESMA betont in diesem Zusammenhang, 

dass transparente und informative Anga-

ben bezüglich der Schätzungen in den 

Abschlüssen 2017 und deren jeweilige 

Neubewertung unerlässlich sein werden. 

ES wird ausdrücklich auf die Angabe-

pflichten nach IAS 12.80 (d) und .81 (d) 

hingewiesen. Diesen Vorschriften zufolge 

sind Angaben zu den latenten Steuerauf-

wendungen und -erträgen aufgrund von 

Steuerrechtsänderungen und entspre-

chende Erläuterungen notwendig.   

6. Weiter wird erwartet, dass sich die Emit-

tenten auf unternehmensspezifische An-

gaben hinsichtlich vorgenommener Er-

messensausübungen konzentrieren, die 

sich in Zusammenhang mit solchen Schät-

zungen ergeben - Arten und Quellen von 

Schätzungsunsicherheiten sind nach 

IAS 1.122 und .125-129 anzugeben.  

7. Da Informationen zur Anwendung des Ge-

setzes auf spezifische Umstände der 

Emittenten noch nicht vollständig verfüg-

bar sein werden, geht die ESMA davon 

aus, dass in Verbindung mit IAS 8.5 Ac-

counting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors Änderungen der 

Schätzungen in Folgeperioden notwendig 

werden. Dabei ist indes in jedem Fall si-

cherzustellen, dass es sich nicht um ei-

nen Fehler i.V.v. IAS 8 handelt, welcher 

retrospektiv zu behandeln wäre und dar-

über hinaus mit weiteren Angabepflich-

ten verbunden ist.  

8. Die ESMA geht von einer Berücksichtigung 

der Hinweise in ihrer Verlautbarungen in 

den Abschlüssen 2017 und in denen ent-

sprechender Folgeperioden aus. Bei der 

Überwachung kooperiert die ESMA mit 

den nationalen Organisationen – in 

Deutschland die DPR und die BaFin.  

3. AKTIVITÄTEN VON DRSC UND IDW 

3.1. Stellungnahme zu IAS 8 Accounting Poli-

cies and Accounting Estimates (Proposed 

amendments to IAS 8)  

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Com-

mittee (DRSC) hat am 3. Januar 2018 eine Stel-

lungnahme zu dem Entwurf ED/2017/8 Ac-

counting Policies and Accounting Estimates - 

Proposed amendments to IAS 8 beim IASB einge-

reicht.   

 

In diesem Schreiben vertritt das DRSC vor allem 

die Meinung, dass die Vorschläge des IASB nur 

zum Teil zur Klarstellung hinsichtlich der Unter-

scheidung von „Änderungen in der Rechnungsle-

gungsmethode“ in Abgrenzung zu „Änderungen in 

rechnungslegungsbezogener Schätzung“ beitra-

gen.  

 

3.2. Stellungnahme ED/2017/6 Definition of 

Material – Proposed amendments to IAS 

1 and IAS 8 

Das DRSC hat – ebenfalls am 3. Januar 2018 - 

beim IASB eine Stellungnahme zu ED/2017/6 De-

fintion of Material – Proposed Amendments to 

IAS 1 and IAS 8 eingereicht.  

 

Grundsätzlich werden in der Stellungnahme die 

Angleichungsvorschläge und der identifizierte 

Klarstellungsbedarf bei der Definition von „we-

sentlich“ im Sinne von IAS 1 und IAS 8 unter-

stützt. Allerdings wird in dem Comment Letter zu 

bedenken gegeben, dass keine Notwendigkeit be-

steht, die Wesentlichkeit von Abschlussinformati-

onen im Kontext einer Falschdarstellung, dem 

Unterlassen oder der Verschleierung von Informa-

tion zu definieren. Daher unterbreitet das DRSC 

dem IASB einen alternativen Änderungsvorschlag 

für die Definition von „wesentlich“.  
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3.3. Stellungnahme zu drei tentative agenda 

decisions des IFRS IC 

Das DRSC hat am 19. Januar 2018 zu den vorläu-

figen Entscheidungen des IFRS Interpretation 

Committee (IFRS IC) Stellung genommen, die im 

IFRIC IC Update im November 2017 veröffentlicht 

wurden. Grundsätzlich stimmt das DRSC den drei 

vorläufigen Entscheidungen des IFRS IC zu, be-

züglich der IFRS 15-Themen indes mit einigen An-

merkungen. 

 

Die vorläufigen Entscheidungen zu IFRS 15 bezie-

hen sich auf die Revenue recognition in a real es-

tate contract that includes transfer of land und – 

in diesem Zusammenhang – Rechtsansprüche auf 

Bezahlung bereits erbrachter Leistungen (IFRS 

15.35 (c)). IFRS 15 – Right to payment for perfor-

mance completed to date.  

3.4. Stellungnahme zum IFRS 9- Modulver-

lautbarungen (IDW RS HFA 50)  

Das DRSC hat beim Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) eine Stellungnahme zu IDW RS HFA 50 – 

Entwurf des Moduls IFRS 9 – M1 mit Datum vom 

26. Januar 2018 eingereicht. Dieser Entwurf be-

handelt Kreditzusagen im Hinblick auf Lieferun-

gen von Gütern oder die Erbringung von Dienst-

leistungen.  

 

Nach Ansicht des DRSC sind die Ausführungen im 

Entwurf weitergehend zu detallieren. Dem DRSC 

fehlt auch eine dahingehende Aussage, ob die in 

dem Entwurf genannten Beispielverträge eine 

unit of account darstellen und ob eine Kreditzu-

sage nicht ggf. zu separieren und eigenständig zu 

bilanzieren ist.  

3.5. Veröffentlichung von E-DRS 34 und E-DRS 

35 

Das DRSC hat die Entwürfe zu E-DRS 34 Assozi-

ierte Unternehmen und E-DRS 35 Anteilmäßige 

Konsolidierung herausgegeben. 

 

 E-DRS 34 hat das Ziel, die Vorschriften zur 

bilanziellen Abbildung assoziierter Unterneh-

men nach § 311 und 312 HGB und die Ausge-

staltung der Equity-Methode im Konzernab-

schluss zu konkretisieren.  

 

 Mit E-DRS 35 wird das Ziel verfolgt, die Vor-

schriften nach § 310 HGB zur Einbeziehung 

von Gemeinschaftsunternehmen in den Kon-

zernabschluss zu konretisieren.  

 

Die Kommentierungsfrist in Bezug auf die beiden 

Entwürfe endet am 11. Mai 2018.  

3.6. Stellungnahme zum Consultation Paper: 

Accounting for Revenue and Non-Ex-

change Expenses  

Das IDW hat beim International Public Sector Ac-

counting Standards Board (IPSASB) am 15. Januar 

2018 eine Stellungnahme zum Konsultationspa-

pier Accounting for Revenue and Non-Exchange 

Expenses eingereicht.  

 

Grundsätzlich teilt das IDW die Auffassungen des 

IPSASB, schlägt indes vor, dieses Projekt mit wei-

teren Projekten zu social benefits abzustimmen, 

da auf diese Weise mögliche widersprüchliche 

Kriterien zum Ansatz vermieden werden können.  

 

3.7. IDW fordert mehr Steuertransparenz  

Das IDW hat am 5. März 2018 auf seiner Internet-

seite einen Artikel mit der Forderung zu mehr 

Steuertransparenz veröffentlicht, da es die 

„Rechts- und Planungssicherheit der Steuerzah-

ler“ in bestimmten Fällen gefährdet sieht. Hin-

tergrund ist die Meldepflicht von Unternehmen 

gegenüber Finanzämtern in Bezug auf Steuermo-

delle, wobei durch die Finanzämter keine Bestä-

tigung der „Rechtmäßigkeit der Modelle“ erfolgt.  

 

Laut IDW sollen im März 2018 die Finanzminister 

der EU eine Meldepflicht für grenzüberschrei-

tende Steuermodelle einführen, bei der steuerli-

che Berater den Finanzämtern entsprechende In-

formationen zur Verfügung zu stellen haben. Das 

IDW hat in diesem Zusammenhang in einem Brief 

an den amtierenden Bundesfinanzminister die 

Empfehlung ausgesprochen, nicht ausschließlich 

die Steuerpflichtigen mit einer solchen hoheitli-

chen Aufgabe zu belasten.  

 

Da eine Abkehr des Vorhabens der Finanzminister 

der EU nicht zu erwarten ist, sieht das IDW den 

Gesetzgeber in der Verantwortung, auf eine 

maßvolle Gestaltung der Anzeigepflicht hinzuwir-

ken.  

3.8. Inanspruchnahme ausländischer Dienst-

leistungen  

Nach der Einführung der WPO-Änderungen, wel-

ches durch das „Gesetz zur Neuregelung des 

Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung 

Dritter an der Berufsausübung schweigepflichti-

ger Personen“ ausgelöst wurde, können Wirt-

schaftsprüfer nach § 50a Abs. 4 WPO externen 
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Dienstleistern – sofern dies zur Leistungserbrin-

gung notwendig ist - vertrauliche Informationen 

zukommen lassen. Handelt es sich um einen im 

Ausland tätigen Dienstleister, ist als zusätzliche 

Forderung zu beachten, dass der Geheimnis-

schutz im Ausland mit dem in Deutschland ver-

gleichbar ist (sofern ein solcher Geheimnisschutz 

als erforderlich angesehen wird).  

 

Nach einer Untersuchung des IDW hinsichtlich der 

Vergleichbarkeit des deutschen und des ausländi-

schen Rechtes zum Geheimnisschutz hat sich er-

geben, dass viele Aspekte in dieser Hinsicht in 

der Europäischen Union ähnlich ausgestaltet 

sind.  

 

Darüber hinaus hat das IDW solche Fälle unter-

sucht, in denen eine solche Vergleichbarkeit irre-

levant ist, da für die Daten der Mandanten im 

Ausland auch ohne vergleichbare Ausgestaltung 

des Rechts in angemessener Form Schutz geboten 

wird. Nach Auffassung des IDW wäre eine Redu-

zierung des Risikos von unbefugtem Datenzugriff 

der in dem Gesetz adressierten Fallbeispiele 

(z.B. „Fernwartung“ und „Übermittlung aus sich 

selbst heraus kaum verständlicher Daten“) durch 

die Regelungen des Datenschutzes bereits er-

reicht. Dieses Ergebnis ergibt sich innerhalb der 

EU gem. IDW vor allem der ab dem 25. Mai 2018 

geltenden Datenschutz-Grundverordnung.  

 

4. AKTIVITÄTEN DES IASB 

4.1. Aktualisierung des Arbeitsprogramms des 

IASB  

Im Anschluss an seine Sitzung vom März 2018 hat 

der International Accounting Standards Board 

(IASB) sein Arbeitsprogramm aktualisiert. Einen 

Überblick über die jeweils nächsten Meilensteine 

der einzelnen Projekte und die dazu angekündig-

ten Termine findet sich am Ende dieses Bulletins.  

4.2. Aktualisierung der IFRS Taxonomy 2017 

für IFRS 17 veröffentlicht  

Der IASB hat am 17. Januar 2018 eine einseitige 

Zusammenfassung zum wesentlichen Rechnungs-

legungsmodell bzgl. IFRS 17 Insurance Contracts 

herausgegeben, welches den Adressaten zum 

besseren Verständnis der verschiedenen Kompo-

nenten dieser Modelle dienen soll. 

 

Diese Übersicht des accounting models und die 

dazugehörige Präsentation, die auf der Internet-

seite des IASB verfügbar ist, sind Bestandteile 

der Bemühungen des IASB, den Adressaten die 

Anforderungen von IFRS 17 verständlicher zu ma-

chen. Hierzu gehört auch die Gründung einer 

Transition Resource Group (TRG), die Unterneh-

men, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden 

zur Diskussion praktischer Anwendungsfragen in 

Zusammenhang mit der Einführung von IFRS 17 in 

einem Forum zusammenführt.  

4.3. Veröffentlichung von Änderungen an IAS 

19 Employee Benefits  

Am 7. Februar 2018 hat der IASB Änderungen an 

IAS 19 (Leistungen an Arbeitnehmer) veröffent-

licht, die sich auf Plan Amendment, Curtailment 

or Settlement-Sachverhalte beziehen. 

4.4. Veröffentlichung des Rahmenkonzepts in 

überarbeiteter Fassung  

Am 29. März 2018 wurde durch den IASB die 

überarbeitete Fassung des Rahmenkonzepts (so-

wie entsprechendes Begleitmaterial) veröffent-

licht.  

 

Das neue Rahmenkonzept soll in erster Linie dem 

IASB als einheitliche konzeptionelle Basis für die 

Entwicklung von IFRS dienen. Daneben soll es in-

des auch dem Abschlussersteller behilflich sein, 

Bilanzierungsmethoden für Transaktionen zu ent-

wickeln, falls keine entsprechenden Vorgaben in-

nerhalb des IFRS-Regelwerks bestehen. 

 

5. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 

EBENE  

5.1. Endgültige Stellungnahme zu den vorge-

schlagenen Änderungen an IAS 8  

Die Europäische Beratungsgruppe zur Rechnungs-

legung (European Financial Reporting Advisory 

Group, EFRAG) hat am 8. Januar 2018 eine Stel-

lungnahme beim IASB zum zuvor veröffentlichten 

ED/2017/5 Accounting Policies and Accounting E-

stimates – Proposed amendments to IAS 8 einge-

reicht. 

 

Die EFRAG befürwortet das Vorhaben des IASB, 

die Definition von accounting policies zu konkre-

tisieren und eine Definition für accounting esti-

mates bereitzustellen. Sie merkt jedoch weiter-

gehend an, dass die Vorschläge nur durch ergän-

zende erläuternde Beispiele für eine ausrei-

chende Klarstellung beider Begrifflichkeiten sor-

gen würden. Weiter stimmt sie zu, dass Verände-

rungen der Bewertungstechniken (changes in va-

luation techniques) und Modifikationen der 

Schätztechniken (changes in estimation techni-
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ques) gleichbedeutend mit Änderungen von rech-

nungsbezogenen  Schätzungen sind. Zudem sei es 

notwendig, die in der Praxis vorhandenen Abwei-

chungen hinsichtlich der Zuordnungsverfahren 

der Anschaffungs- und Herstellkosten für aus-

tauschbare Vorräte zu thematisieren.  

5.2. Endgültige Stellungnahme zu Definition 

of Material - Proposed amendments to 

IAS 1 and IAS 8 

Am 23. Januar 2018 hat die EFRAG ihre Stellung-

nahme zum Entwurf ED/2017/6 Definition of Ma-

terial - Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8 

beim IASB eingereicht.  

 

Die EFRAG befürwortet das Ziel des IASB, die Un-

stimmigkeiten bezüglich der Definition von mate-

rial im Rahmenkonzept für die Finanzberichter-

stattung und in den Regelungen der IFRS zu be-

seitigen. Insbesondere unterstützt sie das Erset-

zen der Formulierung „could influence“ durch 

„could reasonably be expected to influence“. 

Eine Aufnahme des Begriffs „obscuring“ in die 

Definition von „material“ unterstützt die EFRAG 

hingegen nicht. Vielmehr sollen die Begriffe „o-

mitting“ und „misstating“ aus der Definition ent-

fernt werden. Anstelle dieser Begriffe sollen ein-

fache und direkt verständliche Begrifflichkeiten 

verwendet werden, die einzeln oder kollektiv die 

wirtschaftliche Entscheidung der Anwender von 

Finanzberichten beeinflussen, d.h. die von den 

Anwendern als Grundlage für die Entscheidungs-

findung verwendet werden.  

 

Schließlich empfiehlt die EFRAG, Leitlinien zu 

materiality in einem einzigen, allgemeinen Stan-

dard zu veröffentlichen und diese bei Bedarf mit 

Querverweisen zu anderen Standards zu verse-

hen.  

5.3. EFRAG vereinfacht Fallstudie zu IFRS  17 

Insurance Contracts  

Die EFRAG hatte die Absicht, im Rahmen ihrer 

Empfehlung für die Übernahme von IFRS 17 Insu-

rance Contracts in Europäisches Recht eine de-

taillierte Fallstudie durchzuführen, die die Aus-

wirkungen des neuen Standards darstellen sollte. 

Aufgrund der Bitten vieler Versicherungsunter-

nehmen, die aufgrund mangelnder Ressourcen an 

einer detaillierten Fallstudie nicht würden teil-

nehmen können, wurde die Fallstudie nunmehr  

vereinfacht.  

 

Europäische Versicherungsunternehmen können 

bis zum 31. Mai 2018 ihre Anmerkungen bzw. 

Ausarbeitungen zu der Fallstudie bei der EFRAG 

einreichen.  

5.4. Veröffentlichung eines Background Brie-

fing Paper zu IFRS 17 zur CSM 

Die EFRAG hat am 23. Februar 2018 ein erstes 

sog. Background Briefing Paper zu geforderten 

Aggregationsebenen von IFRS 17 Insurance 

Contracts veröffentlicht. Dieses Papier adressiert 

die contractual service margin - CSM und die 

entsprechenden Übergangsanforderungen.  

 

Die EFRAG bezweckt mit dieser Art von Doku-

menten vereinfachte Informationen zu den kom-

plexeren Regelungsbereichen des neuen Stan-

dards zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise 

soll den betroffenen Unternehmen ein besseres 

Verständnis der Problemthemen ermöglicht und 

folglich die Möglichkeit gewährt werden, sich zu 

den Übernahmeempfehlungen von EFRAG äußern 

zu können.  

5.5. Veröffentlichung weiterer Background 

Briefing Papers zu IFRS 17 

Im März 2018 hat die EFRAG ein weiteres Back-

ground Briefing Paper zu IFRS 17 veröffentlicht, 

das sich mit der Zuordnung der CSM zur Gewinn- 

und Verlustrechnung befasst.  

 

Das ebenfalls im März 2018 veröffentlichte, 

dritte Papier in diesem Kontext geht auf die 

Übergangsvorschriften zu IFRS 17 ein.  

5.6. Veröffentlichung eines Diskussionspa-

piers zu Equity Instruments: Impairment 

and Recyling 

Die EFRAG hat am 1. März 2018 ein Diskussions-

papier zu Equity Instruments: Impairment and 

Recyling veröffentlicht. In diesem Dokument wird 

die Frage adressiert, ob und ggf. wie für Eigenka-

pitalinstrumente der Bewertungskategorie Fair 

Value through OCI (FVtOCI) gem. IFRS 9 eine 

nicht in IFRS 9 vorgesehene Bilanzierung sachge-

recht sein könnte. Konkret schlägt die EFRAG 

vor, im OCI erfasste Fair-Value Änderungen spä-

testens dann in das Periodenergebnis umzuglie-

dern bzw. zu recyclen, wenn die Instrumente 

veräußert werden – zugleich sollen Wertminde-

rungsregeln (bzw. eine äquivalentes Bewertungs-

modell) eingeführt und negative Wertänderungen 

bei Überschreiten einer bestimmten Schwelle er-

folgswirksam statt im OCI erfasst bzw. ausgewie-

sen werden. 

 

Dieser Vorschlag von EFRAG stellt im Ergebnis 

eine Vorgehensweise dar, die der Available-for-
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Sale-Kategorie nach IAS 39 vergleichbar ist – nach 

Auffassung von EFRAG indes robuster und objek-

tiver ist.   

5.7. Veröffentlichung des Berichtes über den 

Einfluss von EFRAG auf die Finanzbe-

richtsbranche 

Die EFRAG hat am 6. März 2018 einen Bericht zur 

Wahrnehmung ihrer Arbeit in der Finanzberichts-

branche veröffentlicht. In diesem Bericht wird 

der Präsident des Vorstandes von EFRAG, Jean-

Paul Gaués, wie folgt zitiert: 

 

“As a public interest organisation it is essential 

to gauge the awareness of our work among our 

stakeholders throughout the financial reporting 

community. The perception audit was designed 

to provide valuable insight into how our work is 

perceived and the findings will aid us in defining 

the right direction for the future.”  

 

Ziel dieser Audit war es, die Arbeit der EFRAG zu 

bewerten und einen Überblick über Fortschritte 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben aufzuzeigen. Die 

Audit richtete sich vor allem an nationale und in-

ternationale Standardsetzer für Rechnungsle-

gung, Akteure im Bereich der Finanzberichter-

stattung aus denn Branchen Banken, Versicherun-

gen und Vermögensverwaltungen.  

 

Der Bericht adressiert die Stärken und Verbesse-

rungsmöglichkeiten von EFRAG. Aus ihm geht 

hervor, dass nach Ansicht der Adressaten die drei 

Kernaktivitäten in den folgenden Bereichen lie-

gen: upstream influence, Verbesserung der IFRS 

und Bereitstellung von Empfehlungen für die 

Übernahme der IFRS an die EU-Kommission. Ins-

gesamt seien die Adressaten mit der Qualität der 

Arbeit zufrieden, jedoch sollte EFRAG ihre Sicht-

barkeit erhöhen und sich für eine auszuweitende 

Diskussion der Unternehmensberichterstattung 

einsetzen.   

5.8. Feedback Statement zum Diskussionspa-

pier zur Werthaltigkeitsprüfung von Ge-

schäfts- oder Firmenwerten 

Die EFRAG hatte im Juni 2017 das Diskussionspa-

pier Goodwill Impairment Test: Can it be impro-

ved? veröffentlicht, das die Werthaltigkeitsprü-

fung von Geschäfts- oder Firmenwerten adres-

siert und möglichen Verbesserungsbedarf in die-

sem Bereich zu identifizieren beabsichtigt. Hin-

tergrund des DP sind mögliche Verbesserungen in 

der Anwendung der bestehenden Vorschriften 

durch eine Minderung der Komplexität.  

 

Am 14. März 2018 hat die EFRAG eine Zusammen-

fassung der Stellungnahmen zu dem Diskussions-

papier veröffentlicht. Es wird hervorgehoben, 

dass einige Anwender von einer Verbesserung des 

Werthaltigkeitstests für Geschäfts- oder Firmen-

wert überzeugt sind, jedoch eine ausführliche 

Kosten-Nutzen-Analyse möglicher Veränderungen 

verlangen.  

 

Im Allgemeinen befürworten die Anwender das 

Streben der EFRAG nach einer möglichen Verbes-

serung des Werthaltigkeitstests im oben be-

schriebenen Sinne.  

5.9. Entwurf einer Übernahmeempfehlung zu 

Plan Amendment, Curtailment or Settle-

ment (Amendments to IAS 19) 

Die EFRAG hat am 21. März 2018 einen Empfeh-

lungsentwurf zur Übernahme der vom IASB 

bechlossenen Änderungen an IAS 19 (Plan Amend-

ment, Curtailment or Settlement (Amendments 

to IAS 19)) veröffentlicht.  

 

Die Änderungen sind für ab dem 1. Januar 2019 

beginnende Berichtsperioden anzuwenden. 

5.10. Bericht über mögliche Effekte von IFRS 9 

auf langfristige Anlagen 

Die Europäische Kommission hatte am 29. Mai 

2017 die EFRAG um eine Analyse der möglichen 

Auswirkungen von IFRS 9 Financial Instruments 

auf die Bilanzierung von Anlagen in Eigenkapi-

talinstrumenten für langfristige Investition gebe-

ten. Im Rahmen der ersten Phase dieses Projekts 

(der Bewertungsphase) sollte die EFRAG quanti-

tative Daten zum aktuellen Bestand an Eigenka-

pitalinstrumenten und deren bilanzielle Behand-

lung sammeln. Konkret galt es zu untersuchen, 

ob und in welchem Umfang die neuen Rechnungs-

legungsvorschriften die Entscheidungsfindungen 

der Unternehmen in Bezug auf Investitionen in 

Eigenkapitalinstrumente beeinflussen können.  

 

Zum Zeitpunkt ihrer Übernahmeempfehlung zu 

IFRS 9 verfügte die EFRAG über begrenzte Infor-

mationen in dieser Hinsicht und ging von der An-

nahme aus, dass Unternehmen ihre Anlagestrate-

gien trotz der Umsetzung von IFRS 9 beibehalten 

würden. Aus der Bewertungsphase (assessment 

phase) des Projekts ging nun im Rahmen der im 

ersten Quartal 2018 veröffentlichten Informatio-

nen hervor, dass Unternehmen zwar eine Verän-

derung der Haltedauer ihrer Aktien nicht beab-

sichtigen, jedoch eine Änderung bei der Ent-

scheidung bezüglich ihrer Vermögensallokation 

zu erwarten ist. 
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6. BLICKPUNKT: EU-KOMMISSION LEI-

TET ZWEITE KONSULTATIONSPHASE 

ZUR RECHNUNGSLEGUNG IN EUROPA 

EIN 

6.1. Hintergrund  

Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2010 hat die 

Europäische Kommission begonnen, EU-Richtli-

nien und –vorgaben in ausgewählten politischen 

Feldern durch sog. fitness-checks zu überprüfen. 

Durch solche Checks soll sichergestellt werden, 

dass bei aktuellen Regelungen im Bereich der öf-

fentlichen Finanzberichtserstattung das Ziel „fit 

for purpose“ (weiterhin) gewährleistet werden 

kann.  

 

Grundsätzlich werden keine Bereiche von den 

Untersuchungen ausgeschlossen. Hierzu hat die 

EU-Kommission 2010 die Pilotprojekte in vier Be-

reiche unterteilt: Beschäftigungs- und Sozialpoli-

tik, Umwelt, Verkehr- und Industriepolitik unter-

gliedert.  

 

Mit dem am 21. März 2018 veröffentlichten Kon-

sultationsdokument Fitness check on the EU 

Framework for public reporting by companies 

hat die Europäische Kommission die zweite Phase 

dieses Konsultationsverfahrens eingeläutet. Die 

EU-Kommission beabsichtigt, auf diese Weise die 

fortdauernde Eignung des europäischen Rech-

nungslegungsrahmens für die Berichterstattung 

der Unternehmen zu überprüfen. 

 

Konkret soll aufgrund von Fragen im Zusammen-

hang mit den Stichworten effectiveness, effi-

ciency, coherence und relevance eine Bewertung 

vorgenommen werden, die qualitativ höherwer-

tige und letztlich bessere EU-Richtlinien und –

vorgaben ermöglicht und fördert, um aktuellen 

und künftigen Herausforderungen bei der Imple-

mentierung bestmöglich zu begegnen.  

 

6.2. Beurteilung der Eignung des EU-Rahmens 

für die öffentliche Berichterstattung 

Durch den fitness-check soll u.a. beurteilt wer-

den können, ob der europäische Rechnungsle-

gungsrahmen für die öffentliche Berichterstat-

tung der Unternehmen und zur Erreichung der 

damit verbundenen Ziele  

- immer noch relevant sind,  

- einen Mehrwert für Europa bietet,  

- kohärent mit anderen EU-Regelungen ist und 

- keine unnötige Belastung für die Unterneh-

men darstellt. 

 

Weiter sollen durch den Check bestimmte As-

pekte bestehender Rechtsvorschriften nach den 

Anforderungen des EU-Rechts überprüft und die 

Eignung des Rechnungslegungsrahmens gegen-

über neuen Herausforderungen bewertet werden. 

Als neue Herausforderungen werden in diesem 

Zusammenhang bspw. die zunehmende Bedeu-

tung der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung 

eingestuft. Konkret sollen z.B. übermäßig büro-

kratischer Aufwand, Redundanzen, Unstimmig-

keiten, Lücken oder überholte Maßnahmen und 

Regelungen identifiziert sowie die Auswirkungen 

auf die hier im Fokus stehenden Rechtsvorschrif-

ten festgestellt werden. 

 

Das Konsultationspapier weist im Einzelnen fol-

gende Struktur auf: 

 

Sektion Gegenstand  

 I Generelle Beurteilung der Fitness der EU-

Rechnungslegungsvorschriften (Fragen 1-7) 

 II EU-Rechnungslegungsvorschriften für alle 

Unternehmen (Fragen 8-18) 

 III EU-Rechnungslegungsvorschriften für KMO-

Unternehmen (Fragen 19-29) 

 IV EU-Rechnungslegungsvorschriften für Ban-

ken und Versicherungen (Fragen 30-39) 

 V Rahmenkonzept für die nicht-finanzielle Be-

richterstattung (Fragen 40-56) 

 VI Die Digitalisierungsherausforderung (Fragen 

57-66) 

 

Mit dem Bericht der High Level Expert Group 

(HLEG) vom 31. Januar 2018 wurde ein Aktions-

plan zur Finanzierung eines nachhaltigen Wachs-

tums veröffentlicht. In diesem Bericht hat die 

HLEG eine Empfehlung zur Erweiterung der Kom-

petenzen der EU-Kommission ausgesprochen, die 

es ihr ermöglichen soll, die IFRS im Rahmen des 

Indossierungsprozesses an EU-spezifische Belange 

anzupassen. Auf diesen Aspekt wird im Rahmen 

von Sektion III eingegangen. 

6.3. Ausblick  

Die Konsultation wird seitens der EU durchge-

führt, um etwaigen Anpassungsbedarf der EU-

Richtlinien und –vorgaben hinsichtlich der exter-

nen Unternehmensberichterstattung zu identifi-

zieren. Die ersten Stellungnahmen sind bereits 

eingereicht worden. Interessierte Personen und 

Unternehmen können noch bis zum 21. Juli 2018 

ihre Stellungnahmen bei der EU einreichen.  

 

 



 9 

Anlage – Überblick über die Projekte des IASB 
 

Maintenance  

Projects 

nächster  

Meilen-

stein 

angekün-

digter  

Zeitpunkt 

Accounting Policies 

and Accounting Esti-

mates  

(Amendments to IAS 

8) 

Decide Pro-

ject Direc-

tion  

- 

Accounting policy 

changes (Amend-

ments to IAS 8) 

Exposure 

Draft Feed-

back 

H2/2018 

Availability of a re-

fund (Amendments 

to IFRIC 14) 

IFRS 

Amend-

ment 

- 

Classification of Lia-

bilities (Amend-

ments to IAS 1) 

IFRS 

Amend-

ment 

H2/2018 

Definition of a Busi-

ness (Amendments 

to IFRS 3) 

IFRS 

Amend-

ment 

June 2018 

Disclosure Initiative 

– Definition of Mate-

rial (Amendments 

to IAS 1 and IAS 8) 

Exposure 

Draft Feed-

back 

April 2018 

Disclosure Initiative 

– Targeted Stand-

ardslevel Review of 

Disclosures 

Decide Pro-

ject Direc-

tion 

June 2018 

Fees in the ‘10 per 

cent’ test for de-

recognition  

(Amendments to 

IFRS 9) 

Exposure 

Draft 

- 

Improvements to 

IFRS 8 Operating 

Segments 

 (Amendments to 

IFRS 8 and IAS 34) 

Feedback 

Statement 

H2/2018 

Property, Plant and 

Equipment: Pro-

ceeds before In-

tended Use (Amend-

ments to IAS 16) 

IFRS 

Amend-

ment 

- 

Subsidiary as a 

First-time Adopter 

(IFRS 1) 

Exposure 

Draft 

-  

Taxation in Fair 

Value  Measure-

ments (IAS 41)  

Exposure 

Draft 

-  

 

Standard-Setting  

Projects 

nächster  

Meilen-

stein 

angekün-

digter 

Zeitpunkt 

Management Com-

mentary  

Exposure 

Draft 

- 

Rate-regulated Acti-

vities 

Discussion 

Paper or  

H1/2019 

Exposure 

Draft 
 

Research  

Projects 

nächster  

Meilen-

stein 

angekün-

digter  

Zeitpunkt 

Business Combina-

tions under Common 

Control 

Discussion 

Paper 

H1/2019 

Disclosure Initiative 

– Principles of Dis-

closure 

Discuss Re-

maining Is-

sues 

June 2018 

Discount Rates Research 

Summary 

June 2018 

Dynamic Risk Ma-

nagement 

Core Model H1/2019 

Financial Instru-

ments with Charac-

teristics of Equity 

Discussion 

Paper 

June 2018 

Goodwill and Im-

pairment 

Discussion 

Paper or 

Exposure 

Draft 

H2/2018 

Post-implementa-

tion Review of IFRS 

13 Fair Value Meas-

urement 

Feedback 

Statement 

H2/2018 

Primary Financial 

Statements 

Discussion 

Paper or  

Exposure 

Draft 

H1/2019 

Share-based Pay-

ment 

Research 

Summary 

June 2018 

 

Other  

Projects 

nächster  

Meilen-

stein 

angekündig-

ter 

Zeitpunkt 

IFRS Taxonomy Up-

date—Common Prac-

tice (IFRS 13) 

Proposed 

Update 

June 2018 
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